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und die Vorteile der Abrüstung zu sensibilisieren und ein bes-
seres Verständnis für die Anliegen der internationalen Ge-
meinschaft auf dem Gebiet der Abrüstung und der Sicherheit
zu wecken sowie die Kenntnisse und Qualifikationen der Sti-
pendiaten zu erweitern, sodass sie wirksamer an den Abrüs-
tungsbemühungen auf allen Ebenen mitwirken können,

mit Befriedigung feststellend, dass in den zweiunddrei-
ßig Jahren seines Bestehens zahlreiche Beamte aus den Mit-
gliedstaaten im Rahmen des Programms ausgebildet worden
sind, von denen viele in der Regierung ihres Landes in verant-
wortlicher Position auf dem Gebiet der Abrüstung tätig sind,

in der Erkenntnis, dass die Mitgliedstaaten bei der Be-
nennung von Kandidaten für das Programm die Gleichstel-
lung der Geschlechter berücksichtigen müssen,

unter Hinweis auf die seit der siebenunddreißigsten Ta-
gung der Generalversammlung im Jahr 1982 alljährlich ver-
abschiedeten Resolutionen zu dieser Angelegenheit, nament-
lich die Resolution 50/71 A vom 12. Dezember 1995,

die Auffassung vertretend, dass die Formen der Unter-
stützung, die den Mitgliedstaaten, insbesondere den Entwick-
lungsländern, im Rahmen des Programms zur Verfügung ste-
hen, ihre Beamten besser in die Lage versetzen werden, den
laufenden bilateralen und multilateralen Beratungen und Ver-
handlungen über Abrüstung zu folgen,

1. bekräftigt ihre in Anhang IV des Abschließenden
Dokuments der zwölften Sondertagung der Generalversamm-
lung269 enthaltenen Beschlüsse und den von der Versammlung
in ihrer Resolution 33/71 E vom 14. Dezember 1978 gebillig-
ten Bericht des Generalsekretärs270;

2. dankt allen Mitgliedstaaten und Organisationen,
die das Programm im Laufe der Jahre konsequent unterstützt
und so zu seinem Erfolg beigetragen haben, insbesondere den
Regierungen Deutschlands und Japans, die den Programm-
teilnehmern fortwährend umfassende und höchst lehrreiche
Studienbesuche ermöglicht haben, sowie den Regierungen
Chinas und der Schweiz, die 2009 beziehungsweise 2010 für
die Stipendiaten Studienbesuche auf dem Gebiet der Abrüs-
tung organisiert haben;

3. dankt außerdem der Internationalen Atomenergie-
Organisation, der Organisation für das Verbot chemischer
Waffen, der Vorbereitungskommission für die Organisation
des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversu-
chen und dem James-Martin-Zentrum für Nichtverbreitungs-
studien des Monterey-Instituts für internationale Studien da-
für, dass sie im Rahmen ihres jeweiligen Kompetenzbereichs
konkrete Studienprogramme auf dem Gebiet der Abrüstung
organisieren und so zur Verwirklichung der Ziele des Pro-
gramms beitragen;

4. spricht dem Generalsekretär ihre Anerkennung für
die Sorgfalt aus, mit der das Programm nach wie vor durch-
geführt wird;

5. ersucht den Generalsekretär, das in Genf angesie-
delte Programm im Rahmen der vorhandenen Ressourcen
auch in Zukunft jedes Jahr durchzuführen und der General-
versammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung darüber
Bericht zu erstatten;

6. beschließt, den Punkt „Stipendien, Ausbildung
und Beratende Dienste der Vereinten Nationen auf dem Ge-
biet der Abrüstung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sie-
benundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/83

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/411,
Ziff. 22)271.

65/83. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für 
Frieden und Abrüstung in Asien und im Pazifik

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 42/39 D vom
30. November 1987 und 44/117 F vom 15. Dezember 1989,
mit denen sie das Regionalzentrum der Vereinten Nationen
für Frieden und Abrüstung in Asien mit Sitz in Katmandu ein-
richtete und es in „Regionalzentrum der Vereinten Nationen
für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pazifik“ umbe-
nannte, dessen Mandat darin besteht, den Mitgliedstaaten der
asiatisch-pazifischen Region auf Ersuchen bei den von ihnen
vereinbarten Initiativen und anderen Aktivitäten zur Durch-
führung von Maßnahmen im Dienste des Friedens und der
Abrüstung durch die entsprechende Verwendung der verfüg-
baren Ressourcen fachliche Unterstützung zu gewähren,

es begrüßend, dass das Regionalzentrum im Einklang
mit Resolution 62/52 der Generalversammlung vom 5. De-
zember 2007 von Katmandu aus betrieben wird,

unter Hinweis auf das Mandat des Regionalzentrums,
den Mitgliedstaaten der asiatisch-pazifischen Region auf Er-
suchen bei den von ihnen vereinbarten Initiativen und ande-
ren Aktivitäten zur Durchführung von Maßnahmen im Diens-
te des Friedens und der Abrüstung fachliche Unterstützung zu
gewähren,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an das Regionalzentrum
für die wichtige Arbeit, die es bei der Förderung vertrauens-
bildender Maßnahmen leistet, indem es Tagungen, Konferen-
zen und Arbeitsseminare in der Region ausrichtet, darunter
die vom 16. bis 18. November 2009 auf der Insel Jeju (Repu-
blik Korea) und vom 25. bis 27. August 2010 in Saitama (Ja-
pan) abgehaltenen Konferenzen,

270 A/33/305.

271 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Australien, Bangladesch, Bhutan,
China, Indien, Indonesien, Japan, Kasachstan, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Mongolei, Myanmar, Nepal, Neuseeland, Pakistan, Repu-
blik Korea, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste und Vietnam.
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anerkennend, dass Nepal seine finanziellen Zusagen
rechtzeitig erfüllt hat, um den Betrieb des Regionalzentrums
zu ermöglichen,

1. bringt ihre Befriedigung über die Aktivitäten zum
Ausdruck, die das Regionalzentrum der Vereinten Nationen
für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pazifik im ver-
gangenen Jahr durchgeführt hat, und bittet alle Staaten der
Region, die Aktivitäten des Zentrums weiter zu unterstützen,
so auch indem sie sich nach Möglichkeit weiter daran beteili-
gen und Punkte zur Aufnahme in das Aktivitätenprogramm
des Zentrums vorschlagen, um zur Durchführung von Maß-
nahmen im Dienste des Friedens und der Abrüstung beizutra-
gen;

2. spricht der Regierung Nepals ihren Dank dafür
aus, dass sie durch ihre Zusammenarbeit und finanzielle Un-
terstützung den Betrieb des neuen Büros des Regionalzen-
trums von Katmandu aus ermöglicht hat;

3. spricht dem Generalsekretär und dem Sekretariats-
Büro für Abrüstungsfragen ihre Anerkennung dafür aus, dass
sie die notwendige Unterstützung gewähren, um den rei-
bungslosen Betrieb des Regionalzentrums von Katmandu aus
sicherzustellen und die Voraussetzungen für ein wirksames
Arbeiten des Zentrums zu schaffen;

4. appelliert an die Mitgliedstaaten, insbesondere
diejenigen in der asiatisch-pazifischen Region, sowie an die
internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen und Stiftungen, freiwillige Beiträge, die einzige Mittel-
quelle des Regionalzentrums, zur Stärkung und Durchfüh-
rung des Aktivitätenprogramms des Zentrums zu leisten;

5. bekräftigt ihre nachdrückliche Unterstützung für
die Rolle, die das Regionalzentrum bei der Förderung der Ak-
tivitäten der Vereinten Nationen auf regionaler Ebene zur
Stärkung des Friedens, der Stabilität und der Sicherheit bei ih-
ren Mitgliedstaaten spielt;

6. unterstreicht die Bedeutung des Katmandu-Pro-
zesses für den Aufbau der Praxis eines gesamtregionalen Si-
cherheits- und Abrüstungsdialogs;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

8. beschließt, den Punkt „Regionalzentrum der Ver-
einten Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und im
Pazifik“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/84

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/411,
Ziff. 22)272.

65/84. Regionale vertrauensbildende Maßnahmen:
Aktivitäten des Ständigen beratenden
Ausschusses der Vereinten Nationen für
Sicherheitsfragen in Zentralafrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Resolu-
tionen, insbesondere die Resolution 64/61 vom 2. Dezember
2009,

sowie unter Hinweis auf die auf ihrer zehnten Sonderta-
gung, der ersten Sondertagung über Abrüstung, verabschiede-
ten Leitlinien für die allgemeine und vollständige Abrüstung,

eingedenk dessen, dass der Generalsekretär am 28. Mai
1992 den Ständigen beratenden Ausschuss der Vereinten Na-
tionen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika eingesetzt hat,
dessen Aufgabe darin besteht, die Rüstungsbegrenzung, die
Abrüstung, die Nichtverbreitung und die Entwicklung in die-
ser Subregion zu fördern,

in Bekräftigung dessen, dass der Ständige beratende
Ausschuss die Aufgabe hat, in Zentralafrika Aktivitäten zum
Wiederaufbau und zur Förderung des Vertrauens zwischen
seinen Mitgliedstaaten durchzuführen, so auch durch Maß-
nahmen zur Vertrauensbildung und Rüstungsbegrenzung,

überzeugt, dass die durch die Abrüstung, insbesondere
auch die regionale Abrüstung, freigesetzten Ressourcen für
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung und für den
Schutz der Umwelt zum Nutzen aller Völker, insbesondere
der Völker der Entwicklungsländer, verwendet werden kön-
nen,

in Anbetracht dessen, dass vertrauensbildende Maßnah-
men, die auf Initiative und unter Mitwirkung aller betroffenen
Staaten sowie unter Berücksichtigung der besonderen Gege-
benheiten der jeweiligen Region ergriffen werden, insofern
wichtig und wirksam sind, als sie zur regionalen Stabilität,
zum Weltfrieden und zur internationalen Sicherheit beitragen
können,

überzeugt, dass die Entwicklung nur in einem Klima des
Friedens, der Sicherheit und des gegenseitigen Vertrauens in-
nerhalb der Staaten und zwischen ihnen verwirklicht werden
kann,

unter Hinweis auf die Erklärung von Brazzaville über
Zusammenarbeit für Frieden und Sicherheit in Zentralafri-
ka273, die Erklärung von Bata zur Förderung einer dauerhaften
Demokratie, eines dauerhaften Friedens und einer dauerhaf-
ten Entwicklung in Zentralafrika274 und die Erklärung von
Jaunde über Frieden, Sicherheit und Stabilität in Zentralafri-
ka275,

eingedenk der Resolutionen 1196 (1998) und 1197
(1998), die der Sicherheitsrat nach seiner Behandlung des Be-

272 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Angola, Äquatorialguinea, Demokratische Re-
publik Kongo, Gabun und Kamerun.

273 A/50/474, Anhang I.
274 A/53/258-S/1998/763, Anlage II, Anhang I.
275 A/53/868-S/1999/303, Anlage II.




